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Editorial

Vom professionellen Umgang mit Gefühlen in Krisenzeiten –  
wenn Führung mit Befangenheit kollidiert

von Dr. Bärbel Bischoff, Dipl.-Agraringenieurin, freiberufliche Unternehmensberaterin für 
Kommunikation und Coaching, Agrarjournalistin, Dozentin, Lehrbeauftragte und Wirt-
schaftsmediatorin, Mitinitiatorin des Arbeitskreises Agrarmediation im HLBS, Mitorgani-
satorin an den Mediationstagen im Oberlandesgericht in Schleswig

Angenommen, Sie verstehen sich als eine ebenso gute wie sachkundige Führungskraft, 
die ebenso umsichtig wie freundlich (ver-)handelt und als umgänglich, empathisch 
und offen wahrgenommen wird – beste Voraussetzungen für Ihren beruflichen Erfolg! 
Wie aber steht es um Sie, Ihr Unternehmen und Ihr Mitarbeiterteam in krisenreichen 

Zeiten, wenn sich Ihr Dienstleistungssektor angesichts Rezession und Stagnation, Fachkräftemangel und Auf-
tragsschwund (auch unter dem Damoklesschwert Künstlicher Intelligenz) auf bisher ungeahnte Veränderun-
gen einzustellen hat? Wie halten Sie dem Druck im Kessel stand, der zusätzlich angeheizt wird durch Ängste 
und Sorgen um Ihre eigene Zukunft und die Ihres Mitarbeiterteams? Gibt es eine Lösung und wenn ja, welche? 
Zugegeben – nicht immer wird es die eine vollumfängliche Lösung geben, aber es lohnt sich, an ihr zu arbeiten.

Um einer möglichen Befangenheitsfalle auf die Spur zu kommen, erscheint es sinnvoll, mit einer Selbst­
klärung zu beginnen. Befangen zu sein, bedeutet im Ursprung „in etwas verwickelt“ oder „unfrei“ oder 
„schüchtern“ zu sein. Nach der modernen Rechtssprache wird es auch als Synonym für „voreingenommen“ 
benutzt. Eine befangene Person kann nicht authentisch sein, irgendetwas hemmt sie, sie selbst zu sein, oder 
sie be- und verurteilt, ohne die eigene Sichtweise zu hinterfragen und die Umwelt durch eine neutrale Brille 
zu sehen. Als CoachMediatorin erfahre ich von unterschiedlichsten Problemsituationen im Arbeitsleben, in 
denen heiße, weil energiegeladene Gefühle wie Angst, Wut und Scham der Beteiligten die Oberhand gewin-
nen. Die Hirnforschung bestätigt: Emotionen setzen den Verstand schachmatt. Damit scheint eine einver-
nehmliche Sachlösung aussichtslos. Hier sind Kommunikationskompetenz und Konfliktmanagement gefragt 
sowie die Kenntnis darüber, was Menschen in solchen Situationen brauchen. Jeder von uns möchte sich zuge-
hörig, anerkannt und respektiert fühlen, so wie wir sind, und wir möchten gerecht behandelt werden, letzteres 
ein Maßstab, der individuell unterschiedlich geprägt ist. Menschen reagieren emotional, wenn diese Grund-
bedürfnisse verletzt oder ignoriert werden. Das zieht peu á peu folgenschwere Auseinandersetzungen nach 
sich, die wiederum das Betriebsklima vergiften, den Krankheitsstand steigern, Sabotage fördern oder zu Kün-
digungen führen – der Beginn einer Konfliktkaskade, die das ganze Unternehmen in Schieflage bringen kann.

Mir geht es vorrangig darum, dass Sie frühzeitig die Verantwortlichkeiten klären und als Führungskraft 
auch Ihre Eigenanteile am Konflikt erkennen. Das bedingt zum einen eine konsequente wertschätzende Fehler-
kultur innerhalb Ihres Unternehmens, die jeder zugehörigen Person eine faire Chance bietet, zu ihren Fehlern 
zu stehen und daraus zu lernen. Statt Schuldzuweisungen hilft es, gemeinsam im Miteinander Lösungen zu 
finden, auch die Konsequenzen des eigenen Handelns in den Blick zu nehmen und diejenigen, die es trifft, 
frühzeitig in Unternehmensentscheidungen einzubeziehen. Diese Offenheit schafft Verbindung und Vertrauen 
und prägt den Zusammenhalt, den es braucht, um Veränderungsprozesse erfolgreich durchzustehen.

Last but not least: Sich der eigenen Unvollkommenheit zu stellen und sich Beratungsbedarf einzugestehen, 
ist alles andere als ehrenrührig. Seit 2012 gibt es im HLBS den Arbeitskreis Agrarmediation, seit 2018 haben 
wir einen eigenen Fachbereich, den mein Kollege Karl F. Brandt und ich ins Leben gerufen haben. Rund 30 
Mitglieder umfasst er, ein bunter Kreis individueller Prägung aus freien Mediatoren sowie Sachverständi-
gen, Steuer- sowie Unternehmensberatern und auch Agrarrechtlern, die alle mit einer qualifizierten Media­
tionsausbildung aufwarten und sich spezielle Fachkenntnisse angeeignet haben. Unter der HLBS-Hotline  
030-200896740 bieten wir Ihnen die Möglichkeit eines unverbindlichen Klärungsgesprächs. Rufen Sie an. Ich 
freue mich auf Sie!

Editorial
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